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Diese Prüfung setzt mit Anzeigen/Mitteilungen ein und wird über 
verschiedene Stufen bis zur bewiesenen Schuld im Zusammenhang 
mit der rechtskräftigen Verurteilung geführt. Das ist ein einheit
licher, inhaltlich geschlossener Prozeß. Es überzeugt nicht, jene 
Phase dieses Vorgangs aus dem Prozeß herausgelöst zu betrachten, 
in der es um den begründeten Straftatverdacht geht. Dies zerreißt 
die inhaltliche Geschlossenheit dieses Ablaufs.

Andererseits muß beachtet werden, daß mit Anzeigen und 
Mitteilungen prozessuale Rechtsverhältnisse entstehen. Das Straf
rechtsverhältnis der strafrechtlichen Verantwortlichkeit wird objek
tiv mit der Begehung der Tat begründet. Die Prozeßrechtsverhält
nisse der Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit beginnen 
mit der Anzeige/Mitteilung. Es ist daher wenig überzeugend, die 
ersten Prüfungshandlungen innerhalb prozessualer Rechtsverhält
nisse, die durch Anzeigen/Mitteilungen ausgelöst werden, nicht 
als s t r a f  prozessuale Tätigkeit zu begreifen, zumal es um die 
Aufklärung der Straftat geht. Ein gegenteiliger Standpunkt trennt 
verwandte Rechtsverhältnisse voneinander.

Die beiden letztgenannten Gesichtspunkte sind lediglich Hilfs
argumente; sie könnten auch anders formuliert werden. Wesentlich

erscheint mir der nötige extensive Schutz der Grundrechte der 
Bürger und die nötige extensive Beschränkung für den Staat, 
Grundrechte zu beeinträchtigen.

Eine solche Position führt u.a. zu der Konsequenz, die Rechts
stellung des Verdächtigen als die eines Beteiligten am Strafver
fahren auszugestalten. Die Anzeigenprüfung als Bestandteil des 
Strafverfahrens zu sehen, ist m.E. auch ein positiv einbringbarer 
Standpunkt in eine einheitliche deutsche Strafprozeßordnung, da 
die Rechtsstellung des Verdächtigen in der StPO der BRD (vgl. 
z.B. § 163) ähnlich unbefriedigend geregelt ist, wie das bis zum
6. StÄG für die StPO der DDR galt. Allerdings werden in der 
BRD die polizeilichen Ermittlungen des ersten Zugriffs nicht als 
rechtlich selbständiger Verfahrensabschnitt, sondern als Teil des 
Ermittlungsverfahrens begriffen.

Nach dem Gesetzestext der bisherigen bis zum 6. StÄG gültigen 
StPO der DDR war somit die von F. von der Heide vertretene 
Position, daß das Strafverfahren erst mit der Einleitung des Er
mittlungsverfahrens beginnt, berechtigt; inhaltlich war sie jedoch 
schon damals unakzeptabel.

Berichte
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Das Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität 
Wroclaw und das Strafrechtliche Institut der Universität Bonn 
hatten dem vom 22. bis 25. Mai 1990 in Radkow (Polen) 
durchgeführten Symposion ein für die Strafrechtsentwicklung 
außerordentlich bedeutsames Thema gegeben. Teilnehmer waren 
Strafrechtswissenschaftler aus verschiedenen Universitäten der 
BRD (München, Bonn, Regensburg) sowie aus Polen (Wroclaw, 
Krakow, Lublin) und als Gäste auch Strafrechtswissenschaftler 
aus Leipzig.

Prof. Dr. K a c z m a r e k  (Wroclaw) betonte in seinem Einlei
tungsreferat, daß die Gedankenverknüpfungen der polnischen und 
deutschen Dogmatik des Strafrechts eine hundertjährige Tradition 
haben, die von der natürlichen geistigen Zugehörigkeit Polens 
zu demselben westeuropäischen Kulturkreis zeuge. Wenn auch 
infolge der nach dem zweiten Weltkrieg stattgefundenen politi
schen und ideologischen Teilungen - auch auf dem Gebiet der 
Wissenschaft - Polen unter den Einfluß der Ideen geriet, wie sie 
vor allem aus der Sowjetunion kamen, so habe doch das historisch 
gewachsene Nationalbewußtsein und das tiefe Empfinden der in
neren Freiheit der Polen niemals dazu geführt, daß eigenständige 
Positionen zur weltanschaulichen Profilierung in Theorie und 
Praxis aufgegeben wurden. Erkenntnisse zur materialistischen 
Erklärung von Rechtserscheinungen, die bei der Erfassung von 
einzelnen Rechtsinstituten oder bei ihrem Zusammenfügen in 
höheren Systemkategorien ihre soziale Grundlage bildeten, seien 
dabei methodologisch von Bedeutung. Die Anwendung dieser 
methodologischen Positionen habe bewirkt, daß die Dogmatik 
des Strafrechts im Gegensatz zu der alten „Begriffsjurisprudenz“ 
entwickelt wurde, so daß neben der Analyse, Systematisierung 
und Auslegung des geltenden Rechts auch das Funktionieren 
dieses Rechts untersucht wurde, um es zu vervollkommnen. Die 
kontinuierliche und zielgerichtete Einbeziehung von Erkenntnis
sen angrenzender Wissenschaftsdisziplinen in strafrechtliches Ge
dankengut bezeichnete der Referent als den wichtigsten Beitrag

zur Fort- und Höherentwicklung strafrechtlicher Grundpositionen, 
namentlich der zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

In einem weiteren Referat behandelte Prof. R о x i n (Institut 
für die gesamten Strafrechtswissenschaften der Universität Mün
chen) Probleme der praktischen Anwendung der Lehre von der 
objektiven Zurechnung als einer in der westdeutschen Strafrechts
wissenschaft bedeutsamen Theorie-Position zu Voraussetzungen, 
Umfang und Grenzen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Er 
nannte sechs Kriterienbereiche, mit denen die objektive (und im 
weiteren auch subjektive) Zurechnung von Gefährdungs- oder 
Verletzungsfolgen, die durch das Handeln eines Menschen be
wirkt werden, zu bestimmen sei:

1. die Rechtsnormen als erster Erkennungspunkt für die 
Zurechnung oder Nichtzurechnung,

2. die Verkehrsnormen (u.a. DIN-Normen, VDI-Normen),
3. der Vertrauensgrundsatz,
4. die differenzierte Maßstabfigur (als methodische Hilfs

mittel),
5. die Erkundigungs- und Unterlassungspflichten,
6. die Abwägung von Nutzen und Risiko (besser: Gefahren 

des konkreten Handelns).
Als Grenzkriterien strafrechtlicher Verantwortlichkeit nannte 

Prof. Roxin des weiteren das Prinzip der Opferautonomie sowie 
das Prinzip der Zuordnung zum fremden Verantwortungsbereich.

Alle nachfolgenden Diskussionen berührten mehr oder minder 
diesen Grundansatz, den u.a. Prof. B u c h a  1 а (Krakow) bei 
aller kritischen Würdigung im einzelnen als einen möglichen 
Algorithmus zur Prüfung, Feststellung und Begrenzung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit bezeichnete. Dem stimmte auch 
Prof. D. S e i d e l  (Leipzig) zu, wobei er darauf verwies, daß das 
Gesamtkonzept der objektiven Zurechnung im Strafrecht Polens 
und der DDR bislang kaum eine Rolle gespielt hat.

Zur strafrechtlichen Funktion von Vorsatz, Fahrlässigkeit und 
Schuld sprach Prof. J a c o b s  (Bonn). Er bezeichnete das Feh
len eines Normbefolgungswillens als den Kembereich strafrecht
licher Schuld und damit als den entscheidenden Ansatzpunkt 
für jegliche Präventionsmaßnahmen. Zugleich stellte er fest, 
daß Strafrechtsdogmatik geronnene Kriminalpolitik ist, und leite
te daraus die überaus zentrale Stellung und Funktion strafrechts
dogmatischer Erkenntnisse und Zusammenhänge ab.

In der weiteren Diskussion behandelten Prof. K a c z m a r e k  
und Dr. G i e с e к (Wroclaw) Fragen der subjektiven Zurechnung


